
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AVB) 

ADE-WERK GmbH Antriebs- und Hebetechnik (ADE) 
 

Wir danken Ihnen für die Bestellung; diese bestätigen wir unter ausschließlicher 
Geltung unserer nachfolgend abgedruckten Verkaufsbedingungen. 

§ 1 

Al lgemeines, Geltungsbereich 

(1) Unsere AVB gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
AVB abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es 
sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. 
Unsere AVB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren AVB abweichende Bedingungen des Kunden die Liefe-
rung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich nieder-
gelegt. 

(3) Unsere AVB gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 
Abs.1 BGB iVm § 14 BGB. 

§ 2  

Angebot 

(1) Aufträge müssen schriftlich erteilt werden und werden erst durch unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich. 

(2) Ist die Bestellung als Angebot gemäß §145 BGB zu qualifizieren, so 
können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. 

(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche 
schriftlichen Unterlagen, die als „Vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Wei-
tergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung. 

§ 3 

Preise, Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“, exklusive Verpackung. Die Kosten für die Verpackung wer-
den gesondert ausgewiesen und in Rechnung gestellt. 

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; 
sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen. 

(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

(4) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kauf-
preis (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungs-
verzugs. 

§ 4  

L ieferze it  

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. 
Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(3) Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten 
haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir 
den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraus-
sichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir 
unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem 
Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren 
Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen ha-
ben, weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Ein-
zelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind. 

(4) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. 

(5) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuld-
nerverzug geraten ist. 

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferver-
zug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertre-
tenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von 

uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesent-

lichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaf-

tung 

auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

§ 5 

Gefahrenübergang, Verpackungskosten  

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 
„ab Werk“ vereinbart. 

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen. 

(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transport-
versicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde. 

§ 6 

Mängelhaftung 

(1)   Wir ist verpflichtet, sämtliche Mängel bzw. Abweichungen zu beheben (nach-
folgend „Mangel/Mängel genannt“), die auf einem Fehler der Konstruktion, des 
Materials oder der Ausführung beruhen. 

(2)   Wir haften nicht für Mängel, die auf vom Kunden beigestellten Materialien oder 
einer vom Kunden vorgeschriebenen oder näher bestimmten Konstruktion be-
ruhen. 

(3)   Wir haften nur für solche Mängel, die unter den vertraglich vorgesehenen 
Betriebsbedingungen und bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Liefer-
gegenstandes auftreten. 

(4)   Wir haften nicht für Mängel, die auf nach dem Gefahrübergang eintretende 
Umstände zurückzuführen sind, wie z.B. Mängel aufgrund von schlechter In-
standhaltung, unsachgemäßer Aufstellung, fehlerhafter Reparatur durch den 
Kunden oder auf Änderungen ohne unsere schriftliche Zustimmung. Wir haf-
ten weder für normale Abnutzung noch für Verschlechterung. 

(5)   Unsere Haftung ist auf Mängel beschränkt, die innerhalb eines Jahres 
nach der Lieferung auftreten. 

(6) Wird ein Mangel in einem Teil des Liefergegenstandes behoben, haften wir ein 
Jahr für Mängel der gelieferten Ersatzteile oder reparierten Teile zu den glei-
chen Bedingungen wie für den ursprünglichen Liefergegenstand. Für alle an-
deren Teile des Liefergegenstandes verlängert sich die unter Abs. (5) genann-
te Frist lediglich soweit und solange die durch den Mangel verursachte Nut-
zungsunterbrechung des Liefergegenstandes andauert. 

(7)   Der Kunde hat einen auftretenden Mangel unverzüglich schriftlich gegenüber 
uns zu rügen. Eine solche Mängelrüge hat in jedem Fall innerhalb von zwei 
Wochen nach Ablauf der unter Abs. (5) bestimmten Frist bzw. der verlängerten 
Frist(en) gemäß Abs. (6) zu erfolgen. Die Rüge hat den Mangel zu beschrei-
ben. Rügt der Kunde den Mangel gegenüber uns nicht schriftlich innerhalb der 
festgelegten Fristen, verliert der Kunde sein Recht auf Behebung des Man-
gels. Könnte der Mangel Schäden verursachen, hat der Kunde uns unverzüg-
lich schriftlich in Kenntnis zu setzen. Der Kunde trägt die Gefahr für Schäden 
am Liefergegenstand, die sich aus einem Unterlassen der Mitteilung ergeben. 
Der Kunde hat die zur Schadensbegrenzung angemessenen Maßnahmen zu 
ergreifen und insoweit unseren Anweisungen Folge zu leisten. 

(8)   Nach Erhalt der Mängelrüge nach Abs. (7) haben wir den Mangel unverzüglich 
und auf ihre Kosten zu beheben. Die Mängelbeseitigung ist zeitlich so festzule-
gen, dass die Abläufe des Kunden nicht unnötig beeinträchtigt werden. 

a) Der Mangel ist grundsätzlich am Standort des Liefergegenstandes 
zu beheben, sofern wir nicht zu Zusendung in unser Werk oder an 
einen anderen von ihm benannten Ort für geeigneter halten. 

b) Lässt sich der Mangel durch Ersatz oder Reparatur eines mangelhaften 
Teils beheben und bedarf der Aus- und Einbau des Teils keiner beson-
deren Fachkenntnisse, können wir den Versand des mangelhaften Teils 
in sein Werk oder an einen anderen von ihm benannten Ort verlangen. 
In diesem Fall endet unsere Verpflichtung bezüglich des Mangels mit 
der Lieferung des ordnungsgemäß reparierten oder ausgetauschten 
Teils an den Kunden. 

(9)   Der Kunde hat uns auf eigene Kosten den Zugang zu dem Liefergegenstand 
zu ermöglichen und für etwaige Eingriffe in Bezug auf Ausrüstungsgegenstän-
de, die nicht zu dem Liefergegenstand gehören, Sorge zu tragen, soweit dies 
für die Behebung des Mangels notwendig ist. 

(10)  Mangels abweichender Vereinbarung erfolgt der notwendige Transport 
des Liefergegenstandes oder der Teile des Liefergegenstandes zu und 
von uns im Zusammenhang mit der Behebung von Mängeln, für die wir 
haften, auf unsere Gefahr und Kosten. Der Kunde hat bei einem solchen 
Transport unsere Anweisungen zu befolgen. 

(11)   Mangels abweichender Vereinbarung hat der Kunde alle zusätzlichen 
Kosten zu tragen, die uns bei der Behebung des Mangels aufgrund der Tat-
sache entstehen, dass der Standort des Liefergegenstandes von dem bei 
Vertragsschluss als Ort der Lieferung durch uns an den Kunden an-
gegebenen Bestimmungsort oder – wenn kein Bestimmungsort an-
gegeben war – von dem Lieferort abweicht.- 
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(12) Ersetzte mangelhafte Teile sind uns zur Verfügung zu stellen und gehen 
in deren Eigentum über. 

(13) Hat der Kunde den Mangel nach Abs. (7) gerügt und ist kein Man-
gel festzustellen, für den wir haften, so hat uns der Kunde die Kos-
ten zu ersetzen, die uns durch seine Rüge entstanden sind. 

(14) Kommen wir unserer Verpflichtung nach Abs. (8) nicht nach, so kann 
uns der Kunde schriftlich eine letzte, angemessene Frist von mindes-
tens zwei Wochen setzen. Kommen wir innerhalb dieser letzten Frist 
unserer Verpflichtung nicht nach, kann der Kunde die notwendigen 
Reparaturen selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und 
vornehmen lassen. Wurde die Reparatur erfolgreich vom Kunden o-
der einem Dritten durchgeführt, so sind alle Ansprüche des Kunden 
hinsichtlich dieses Mangels uns gegenüber mit Erstattung der dem 
Kunden entstandenen angemessenen Kosten abgegolten. 

(15) Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen ist die unsere 
Haftung für Mängel an jeglichem Teil des Liefergegenstandes auf 
ein Jahr ab Ende der in Abs. (5) festgelegten Haftungsdauer bzw. 
dem Ende einer etwaig von den Parteien vereinbarten, abweichen-
den Haftungsdauer beschränkt. 

(16) Vorbehaltlich der vorstehenden Bestimmungen haften wir nicht für 
Folgeschäden. Dies gilt für jeden durch den Mangel verursachten 
Schaden, wie für Produktionsstillstand, entgangener Gewinn und 
andere indirekte Schäden. Unsere Haftungsbeschränkung gilt nicht 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder bei schuldhafter Verle t-
zung von Leben, Körper oder Gesundheit (Kardinalpflichten). Die 
Haftungsbeschränkung gilt weiterhin nicht bei schuldhafter Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten. Liegt leichte Fahrlässigkeit 
vor, haften wir nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise 
vorhersehbaren Schaden. Die Haftungsbeschränkung gilt ferner 
nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Feh-
lern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht  
bei Mängeln, die wir arglistig verschwiegen oder deren Abwesen-
heit garantiert hat. 

§ 7 
Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorge-
sehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend ge-
machten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsab-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen delikt i-
scher Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.  

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle 
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Er-
satz nutzloser Aufwendungen verlangt. 

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen 
oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitar-
beiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

§ 8 
Höhere Gewalt 

(1)    Jede Partei ist berechtigt, ihre vertraglichen Pflichten insoweit einzustel-
len, wie diese Erfüllung durch höhere Gewalt unmöglich gemacht oder 
unangemessen erschwert werden; hierzu zählen: 

a) Arbeitskonflikte und alle vom Parteiwillen unabhängige Um-
stände wie Brand, Krieg, allgemeine Mobilmachung, Aufstand, 
Requisiten, Beschlagnahme, Embargo, Einschränkungen des 
Energieverbrauchs, Devisen-und Exportbeschränkungen, Ep i-
demien, Naturkatastrophen, extreme Naturereignisse, terroris-
tische Akte sowie mangelhafte oder verzögerte Lieferungen 
durch Subunternehmer aufgrund der in dieser Ziffer aufge-
führten Umstände. 

b) Ein vor oder nach Vertragsschluss eingetretener Umstand 
gemäß dieser Ziffer berechtigt nur insoweit zur Einstellung, 
als seine Auswirkungen auf die Erfüllung des Vertrags bei 
Vertragsschluss noch nicht vorhersehbar waren. 

(2) Die sich auf höhere Gewalt berufende Partei hat die andere Partei 
unverzüglich und schriftlich vom Eintritt und dem Ende eines so l-
chen Umstandes in Kenntnis zu setzen. 

a) Unterlässt eine Partei eine solche Mitteilung, ist die andere 
Partei berechtigt, Ersatz aller zusätzlichen Kosten zu verlan-
gen, die ihr aufgrund des Umstandes entstehen, dass sie eine 
solche Mitteilung nicht erhalten hat. 

b) Hindert höhere Gewalt den Kunden an der Erfüllung seiner 
Pflichten, hat er uns für aufgewendete Kosten zur Sicherung 
und zum Schutz des Liefergegenstandes zu entschädigen. 

(3)  Ungeachtet aller in diesen allgemeinen Bedingungen festgelegten 
Auswirkungen hat jede Partei das Recht, von dem Vertrag durch 
schriftliche Mitteilung an  

die andere Partei zurückzutreten, falls die Einstellung der Erfüllung des 
Vertrages nach Ziffer 1 länger als sechs Monate andauert. 

§ 9 
Eigentumsvorbehalt  

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen 
und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer lau-
fenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten 
wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vol l-
ständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an 
Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der 
Kunde hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn 
ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder 
soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehören-
den Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei 
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach 
den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten o-
der/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu 
verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich 
die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, ledig-
lich die Ware heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzu-
behalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen 
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunde zu-
vor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben 
oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vor-
schriften entbehrlich ist. 

(4) Der Kunde ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In 
diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmun-
gen. 

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbe i-
tung, Vermischung oder Verbindung unserer Waren entste-
henden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Her-
steller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung o-
der Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht be-
stehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rech-
nungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen 
Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das 
Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.  

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses 
entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon 
jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigen-
tumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an 
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genann-
ten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abge-
tretenen Forderungen. 

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns er-
mächtigt. Wir verpflichten uns, die Forderung nicht einzuzie-
hen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit 
vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung 
eines Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abge-
tretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle 
zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtre-
tung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die 
Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbei-
tung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu wider-
rufen. 

(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere 
Forderungen um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des 
Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

§ 10 
Gerichtsstand, Erfüllungsort  

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist der Gerichtsstand an unse-
rem Geschäftssitz. Wir ist jedoch berechtigt, den Kunden auch 
an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts. 

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Er-
füllungsort an unsrem Geschäftssitz. 
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